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lich des Auffindens eventueller Bodendenkmäler wird auf die Meldepflicht an das Bayerische Landes-

amt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs.1-2 Denkmal-

schutzgesetzt (BayDSchG) hingewiesen. 

 

6.10 Naturschutzgebiete 

Das Planungsgebiet liegt nicht innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Bayerischer Wald. 

 

 

III TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

 

1. Gestaltung der baulichen Anlagen: 
 
  (Festsetzungen gemäß § 9, Abs. 4 BauGB und Art. 81 BayBO) 

 

1.1. Zweckbestimmung der baulichen Anlage: 

Die Zweckbestimmung des Sondergebietes dient ausschließlich erneuerbarer Energien  

zur Stromversorgung. 

 

1.2. Gestaltung der baulichen Anlage: 

a)  Gestaltung des Trafogebäudes:  

• Das Gebäude ist vorzugsweise mit einem Flachdach als Gründach auszuführen.  

• Die Außenwände des Gebäudes sind als verputzte Wände mit gedeckten    

  Farben herzustellen, oder als unbehandelte, naturfarbene Holzfassade.  

 

b)  Aufständerung der Solar-Freianlage:  

• Aufständerungen von Solartischen sind aus Metall herzustellen. Die Gründung  

  hat mit Rammfundamenten zu erfolgen.  

• Eine Beleuchtung der Anlagen ist verboten 

 

b)  Lichtimmissionen:  

• PV-Module sind so zu errichten und zu betreiben, dass keine Gefahren, erhebliche Nach-

teile oder erhebliche Belästigungen infolge Lichteinwirkungen durch Lichtreflexionen und 

Blendwirkungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft auftreten. Bei der Bauaus-
führung der Photovoltaikanlage ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen,  

dass es zu keiner Blendwirkung auf Verkehrswege und -systeme Kreisstraße „REG 5„ und 

Bundesstraße „B 85 kommt. Dies hat in Form der Umsetzung auf Basis des Blendgutach-

tens des Fachbüros IBT 4Light GmbH aus Boenerstr. 34, 90765 Fürth mit Datum 

24.02.2023 (GA-Nummer: Te-230116-M-1) zu erfolgen. 

 

1.3. Werbeanlagen:  

• 1 Werbeanlage ist nur als Informationstafel zulässig.  

• Die Ansichtsfläche vorne darf max. 1,0 m² betragen.  

• Leuchtreklame, grelle Farben und Wechsellicht sind unzulässig.  

 

1.4. Aufschüttungen, Abgrabungen  

• Der natürliche Geländeverlauf ist zu erhalten.  

• Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu einer max. Höhenabweichung vom natürli-

chen Geländeverlauf von 1,0 m zulässig, soweit sie zur Aufstellung des Trafohäuschens 

erforderlich sind.  

• Übergänge zwischen Auffüllungen und Abgrabungen und der natürlichen  

   Geländeoberfläche sind als Böschungen Neigung 1:1 herzustellen. 
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1.5. Einfriedungen  

• Einfriedungen sind als Stabgitter- oder Maschendrahtzäune mit einer Höhe von  

max. 2,0 m und einem Übersteigschutz zulässig. Die Abstände zu den Grundstücksgren-

zen sind in Plananlage 01 dargestellt. 

• Einfriedungen sind ohne Sockelmauern herzustellen; Umzäunung barrierefrei für  

 Kleinsäuger (Zaunabstand vom Boden mind. 15 cm) 
 

 

 

2. Sonstige Festsetzungen 

 

2.1. Oberboden  

Oberboden, der bei der Errichtung oder Änderung dieser baulichen Anlage, sowie bei  

Veränderung der Oberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten,  

vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen und einer sinnvollen Verwertung bei  

Rekultivierungsarbeiten im Zuge dieser Baumaßnahme zuzuführen.  

 

2.2. Trafogebäude / Solargrünflächen  

Das Trafogebäude ist das einzige feste Gebäude im Solarpark.   

 

a) Die Streifen zwischen den Solartischen sollen als extensive Grünflächen ausge- 

 bildet werden. Eine Düngung der Flächen ist nicht zulässig.   

 

3. Durchführungsvertrag/Rückbauverpflichtung  

a) Gemäß § 12 Abs. 1 BauGB ist zwischen der Stadt Regen und dem Vorhabensträger ein Durchfüh-

rungsvertrag abzuschließen.   

b) Die Nutzung des Sondergebietes „SO Solarpark March“ ist nur solange zulässig, wie die Stromer-

zeugung aufrechterhalten wird. Bei einer dauerhaften Aufgabe der PV-Nutzung sind sämtliche bauli-

chen und technischen Anlagen einschließlich elektrischer Leitungen, Fundamente und Einzäunun-

gen rückstandsfrei zu entfernen. Für die Bepflanzung gilt keine Rückbauverpflichtung. Nach Beendi-
gung der Nutzung als Photovoltaik-Freiflächenanlage soll die Fläche anschließend wieder landwirt-

schaftlich genutzt werden. Eine entsprechende Rückbauverpflichtung und diesbezügliche dingliche 

Absicherung ist durch die Gemeinde sicherzustellen. 

 

 

4. Grünordnersiche Festsetzungen 

 

4.1. Private Grünflächen 

 

• Die privaten Grünflächen sowie Grünflächen im Baufeld sind als extensives Grünland und extensives 

Grünland mit Gehölzstrukturen herzustellen (siehe Anlage 01) und zu erhalten (alt. Sukzession). Die 

Flächen sind ein- bis zweimal jährlich zu mähen; das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Alter-

nativ ist eine Beweidung zulässig (ohne Zufütterung). Eine Düngung sowie die Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig. Soweit eine extensive Beweidung der Fläche unter den Modu-

len beabsichtigt ist, besteht im Einzelfall die Möglichkeit einer Befreiung von der Festsetzung zur Bo-

denfreiheit der Einfriedung, die aus Gründen der Durchlässigkeit für Kleinsäuger getroffen werden 

soll. 

 

• Aufwertungsmaßnahmen:  

Das bisher intensiv genutzte Grünlandfläche soll in extensives Grünland, artenreich und extensives 

Grünland mit Gehölzstrukturen (siehe Anlage 01) überführt werden und ist zu erhalten (alt. Sukzessi-

on). Die Wiese wird extensiv gepflegt, d. h. zweimaliger Schnitt/Jahr, 1. Schnitt nicht vor dem 15.06, 2. 
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Schnitt sechs bis acht Wochen danach. Für die Hecke (umlaufend) sind mindestens 10% Bäume 1. 

Oder 2. Ordnung zu pflanzen. Es werden nur Gehölze der Herkunftsregion Nr. 3 verwendet werden, 

sie werden dreireihig oder im Dreiecksverband anzuordnen mit einem maximalen Pflanzabstand von 

1,5*1,5 m. Eine durchgehende Kennzeichnung der Fläche soll künftig über geeignete Markierungen 

(Holzpflöcke) erfolgen. Für die Neupflanzungen ist ein Wildverbiss-Schutzzaun für die Dauer von 

mind. 5 Jahren anzubringen und nach max. 7 Jahren selbstständig zu entfernen. Die konkrete Aus-

gestaltung erfolgt in rechtzeitiger Abstimmung und im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde. 

 

• Die Pflanzungen auf privaten Grünflächen sind in der auf die Fertigstellung der technischen  

Anlagen folgende Vegetationsperiode durchzuführen (siehe Artenliste) und bis zu ihrer Bestandssi-

cherung entsprechend zu pflegen. Maßgeblich hierfür ist das Datum der Inbetriebnahme der Anlage. 

Ausgefallene Gehölze sind in der jeweils folgenden Pflanzperiode zu ersetzen, wobei die Neupflan-

zungen ebenfalls den festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen haben und arttypisch zu 

entwickeln sind. 

 

 

4.2. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur  

und Landschaft (Ausgleichsfläche) 

 
a) Die Heckenpflanzung hat sich an der potentiellen natürlichen Vegetation (siehe Artenliste) zu  

orientieren. Es sind autochthone Pflanzen zu verwenden. Die Heckenpflanzung ist mindestens dreirei-

hig auszuführen. Der Pflanzabstand darf max. 1,50 m betragen Die Strauchreihen außerhalb des Si-

cherheitszaunes sind mit einem Wildschutzzaun einzufrieden, der bis zum Boden reicht und vor Wild-

verbiss schützt. Der Wildschutzzaun ist mindestens 5 Jahre funktionsfähig zu erhalten und soll nach 

ausreichender Entwicklung der Pflanzung entfernt werden.  

 

b) Als Ausgleichsmaßnahme soll umlaufend das bisher intensiv genutzte Grünland, in Extensivgrünland 

und Extensivgrünland mit Heckenstrukturen, artenreich, überführt werden. Die Fläche hat eine Gesamt-

größe von ca. 2.962 m² (Anrechnungsfaktor 1,0) und befindet sich außerhalb des eingezäunten Be-

reichs. Für die Hecke sind mindestens 10% Bäume 1. Oder 2. Ordnung zu pflanzen. Es werden nur 

Gehölze der Herkunftsregion Nr. 3 verwendet werden, sie werden dreireihig oder im Dreiecksverband 
anzuordnen mit einem maximalen Pflanzabstand von 1,5*1,5 m. Eine durchgehende Kennzeichnung 

der Fläche soll künftig über geeignete Markierungen (Holzpflöcke) erfolgen. Für die Neupflanzungen ist 

ein Wildverbiss-Schutzzaun für die Dauer von mind. 5 Jahren anzubringen und nach max. 7 Jahren 

selbstständig zu entfernen. Die Wiese wird extensiv gepflegt, d. h. zweimaliger Schnitt/Jahr, 1. Schnitt 

nicht vor dem 15.06, 2. Schnitt sechs bis acht Wochen danach.  

 

c) Auf den Grünflächen ist darauf zu achten, dass sich keine Neophyten (z. B. Goldrute,  

Riesen-Bärenklau, Springkraut, Ambrosia) ansiedeln. Eine regelmäßige Kontrolle und  

gegebenenfalls nötige Bekämpfungen der Neophyten, am Besten im Frühsommer (vor der  

Blüte), sind durchzuführen.  

 

d) Die Ansaat auf den Grünflächen ist in der auf die Fertigstellung der technischen  
Anlagen folgende Vegetationsperiode durchzuführen. Maßgeblich hierfür ist das Datum der  

Inbetriebnahme der Anlage.  

 

e) Die Grünflächen sind dauerhaft zu erhalten und bis zum Erreichen des Entwicklungsziels  

entsprechend zu pflegen. Bis zum Erreichen des Entwicklungsziels wird ein Zeitraum von 15  

Jahren für angemessen gehalten.  
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4.3. Artenliste (Gehölze) 

 

Fremdländische Koniferen wie Thujen oder Scheinzypressen, bzw. züchterisch beeinflusste Gehölze 

wie Trauer-, Hänge- und Säulenformen sind nicht zulässig.  

 

Bäume, Heister 3xv, m.B., 12/14  

Acer campestre    Feld-Ahorn  

Carpinus betulus   Hainbuche  

Prunus avium    Vogel-Kirsche  

Sorbus aucuparia   Gemeine Eberesche  

 

Sträucher:  

Cornus mas     Kornelkirsche  

Cornus sanguinea   Roter Hartriegel  

Corylus avellana   Haselnuss  

Lonicera xylosteum   Rote Heckenkirsche  

Prunus spinosa    Schlehdorn  

Rhamnus frangula   Faulbaum  

Salix caprea     Sal-Weide  

Sambucus nigra   Schwarzer Holunder  

Viburnum lantana   Wolliger Schneeball  

Viburnum opulus   Echter Schneeball  

 
Straucharten: Sträucher 2xv. o.B. 60-100  

Nadelgehölze aller Art, hängende und buntlaubige Arten und Sorten sind im gesamten Gebiet  

unzulässig. 

 

 

 

5. TEXTLICHE HINWEISE  

 

a) Brandschutz  

Zugänglichkeit:   

Für die PV-Anlage ist aufgrund deren flächigen Größe und Besonderheit durch den Betreiber in 

Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle des Landkreises Regen ein Feuerwehrplan nach 
DIN 14095 zu erstellen. In den Plänen sollte die Leitungsführung bis zum/zu den Wechselrichter/-

n und von dort bis zum Übergabepunkt des Energieversorgungsunternehmens erkennbar sein. 

 

Der Feuerwehrplan ist in folgendem Umfang zu hinterlegen: 

• 1 Stück Feuerwehrplan in einem roten Schnellhefter, DIN A3 auf DIN A4 gefaltet, spritzwasser-

geschützt (wasserfestes Papier in Einsteckfolie oder dünne Laminierfolie) bei der örtlich zu-
ständigen Feuerwehr – gegen schriftlichen Übergabenachweis 

• 1 Stück Feuerwehrplan in digitaler Form auf CD oder USB-Stick bei der örtlich zuständigen  

Feuerwehr – gegen schriftlichen Übergabenachweis 

• 1 Stück Feuerwehrplan in digitaler Form als PDF-Datei per Mail an die Brandschutzdienststelle  

(vb@kfv-re-gen.de). Vor Endausfertigung des Feuerwehrplans ist dieser als Vorab-zug zur 

Prüfung und Freigabe an die Brandschutzdienststelle in digitaler Form (vb@kfv-regen.de) zu 

übermitteln. 

 

Für die gewaltlose Zugänglichkeit zur PV-Anlage kann in Absprache mit der Brandschutzdienst-

stelle ein Feuerwehr-Schlüsselkasten Typ 1 (nicht VdS-anerkannt) am Zufahrtstor vorgesehen 

werden. Die Schließung für den Feuerwehr-Schlüsselkasten Typ 1 ist frühzeitig beim Kreisbrandrat 

des Landkreises Regen mittels Formblatts aus den TAB zu beantragen. Vergleiche hierzu auch 
die Fachinformation für die Feuerwehren – Brandschutz an Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) im 

mailto:vb@kfv-re-gen.de
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Freigelände, sog. Solarparks von Juli 2011, herausgegeben durch den Fachbereich 4 – Vorbeu-

gender Brandschutz des Landesfeuerwehrverbandes Bayern. 

 

Hinsichtlich der Alarmplanung muss dem Objekt eine eindeutige Alarmadresse von der Stadt zu-

geordnet werden. Um einen Ansprechpartner im Schadensfall erreichen zu können, muss am 

Zufahrtstor oder im Feuerwehr-Schlüsselkasten deutlich und dauerhaft die Erreichbarkeit eines 

Verantwortlichen für die bauliche Anlage angebracht sein. 

 

 

b) Denkmalschutz 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege gibt für den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans und den näheren Umgriff keine Hinweise auf Boden- bzw. Baudenkmäler (siehe Anlage 

09). Bezüglich des Auffindens eventueller Bodendenkmäler wird auf die Meldepflicht an das Bay-

erische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 

Abs.1-2 Denkmalschutzgesetzt (BayDSchG) hingewiesen. 

 

 

 

III UMWELTBEREICHT  

 

1. Einleitung 

Für Bauleitplanverfahren, die ab dem 20.07.2004 eingeleitet werden, finden die vor dem Inkrafttreten 

des Europarechtsanpassungsgesetzes Bau-EAG vom 24.06.2004 (BGBI I, S. 1359) geltenden Vor-
schriften Anwendung.   

Demnach ist prinzipiell für jedes Bebauungsplan-Deckblatt eine Umweltprüfung durchzuführen und ein 

entsprechender Umweltbericht zu erstellen. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird "für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 

eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 

werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden."… "Die Kommune legt dazu für 

jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die 

Abwägung erforderlich ist." 

 

 

2. Standortwahl 

Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sind: 

 

➢ Kurze Anbindung an das bestehende Stromnetz 

➢ Verfügbares Grundstück 

Zudem sind gegebenenfalls die Aussagen des EEG 2021 (§ 37 EEG) zu beachten. Das Vorhaben be-

findet sich in einem benachteiligten Gebiet. Ein landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet (benachteiligte 

Agrarzone, kleine Gebiete und Berggebiete) ist ein Gebiet, in dem Landwirte zum Ausgleich der natürli-

chen Standortbedingungen oder anderer spezifischer Produktionsnachteile eine Zulage erhalten, wel-

che zur Fortführung der Landwirtschaft, Erhaltung der Landschaft und zu nachhaltigen Bewirtschaf-

tungsmethoden beitragen soll. Durch die in Bayern erlassene Verordnung über Gebote für Freiflä-

chenphotovoltaikanlagen (Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften AVEn) er-

möglicht der Freistaat weiterhin die Förderung von PV-Anlagen auf Acker- und Grünlandflächen in den 
so genannten landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten (entsprechend §§ 37 und 37c EEG).  

 

Alle genannten Voraussetzungen sind bei der geplanten Anlage erfüllt.  

 


